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Gesetz über die Internetversteigerung
in der Zwangsvollstreckung
und zur Änderung anderer Gesetze
vom 30. Juli 2009 (Auszug)

Änderungen in den dargestellten Vorschriften sind kursiv
gedruckt

1. ZPO

§ 814 Öffentliche Versteigerung

(1) Die gepfändeten Sachen sind von dem Gerichtsvoll-
zieher öffentlich zu versteigern.

(2) Eine öffentliche Versteigerung kann nach Wahl des
Gerichtsvollziehers

1. als Versteigerung vor Ort oder

2. als allgemein zugängliche Versteigerung im Internet über
eine Versteigerungsplattform

erfolgen.

(3) Die Landesregierungen bestimmen für die Versteigerung
im Internet nach Absatz 2 Nummer 2 durch Rechtsverordnung

1. den Zeitpunkt, von dem an die Versteigerung zugelassen ist,

2. die Versteigerungsplattform,

3. die Zulassung zur und den Ausschluss von der Teilnahme
an der Versteigerung; soweit die Zulassung zur Teilnahme
oder der Ausschluss von einer Versteigerung einen
Identitätsnachweis natürlicher Personen vorsieht, ist
spätestens ab dem 1. Januar 2013 auch die Nutzung des
elektronischen Identitätsnachweises (§ 18 des Personal-
ausweisgesetzes) zu diesem Zweck zu ermöglichen,

4. Beginn, Ende und Abbruch der Versteigerung,

5. die Versteigerungsbedingungen und die sonstigen recht-
lichen Folgen der Versteigerung einschließlich der Beleh-
rung der Teilnehmer über den Gewährleistungsausschluss
nach § 806,

6. die Anonymisierung der Angaben zur Person des Schuld-
ners vor ihrer Veröffentlichung und die Möglichkeit der
Anonymisierung der Daten der Bieter,

7. das sonstige zu beachtende besondere Verfahren.

Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die
Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 816 Zeit und Ort der Versteigerung

(1) Die Versteigerung der gepfändeten Sachen darf nicht
vor Ablauf einer Woche seit dem Tag der Pfändung geschehen,
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sofern nicht der Gläubiger und der Schuldner über eine frühe-
re Versteigerung sich einigen oder diese erforderlich ist, um
die Gefahr einer beträchtlichen Wertverringerung der zu ver-
steigernden Sache abzuwenden oder um unverhältnismäßige
Kosten einer längeren Aufbewahrung zu vermeiden.

(2) Die Versteigerung erfolgt in der Gemeinde, in der die
Pfändung geschehen ist, oder an einem anderen Ort im Bezirk
des Vollstreckungsgerichts, sofern nicht der Gläubiger und
der Schuldner über einen dritten Ort sich einigen.

(3) Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner
Bezeichnung der zu versteigernden Sachen öffentlich be-
kannt zu machen.

(4) Bei der Versteigerung gilt die Vorschrift des § 1239
Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend;
bei der Versteigerung vor Ort ist auch § 1239 Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht bei einer Versteige-
rung im Internet.

§ 817 Zuschlag und Ablieferung

(1) Bei der Versteigerung vor Ort soll dem Zuschlag an den
Meistbietenden ein dreimaliger Aufruf vorausgehen. Bei einer
Versteigerung im Internet ist der Zuschlag der Person erteilt,
die am Ende der Versteigerung das höchste, wenigstens das
nach § 817 a Absatz 1 Satz 1 zu erreichende Mindestgebot ab-
gegeben hat; sie ist von dem Zuschlag zu benachrichtigen.
§ 156 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.

(2) Die zugeschlagene Sache darf nur abgeliefert werden,
wenn das Kaufgeld gezahlt worden ist oder bei Ablieferung
gezahlt wird.

(3) Hat der Meistbietende nicht zu der in den Verstei-
gerungsbedingungen bestimmten Zeit oder in Ermangelung
einer solchen Bestimmung nicht vor dem Schluss des Verstei-
gerungstermins die Ablieferung gegen Zahlung des Kauf-
geldes verlangt, so wird die Sache anderweit versteigert. Der
Meistbietende wird zu einem weiteren Gebot nicht zugelas-
sen; er haftet für den Ausfall, auf den Mehrerlös hat er keinen
Anspruch.

(4) Wird der Zuschlag dem Gläubiger erteilt, so ist dieser
von der Verpflichtung zur baren Zahlung soweit befreit, als der
Erlös nach Abzug der Kosten der Zwangsvollstreckung zu sei-
ner Befriedigung zu verwenden ist, sofern nicht dem Schuld-
ner nachgelassen ist, durch Sicherheitsleistung oder durch
Hinterlegung die Vollstreckung abzuwenden. Soweit der Gläu-
biger von der Verpflichtung zur baren Zahlung befreit ist, gilt
der Betrag als von dem Schuldner an den Gläubiger gezahlt.

Seit 1881
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2. GvKostG

3. Verwertung

Die Gebühren werden bei jeder Verwertung nur einmal
erhoben. Dieselbe Verwertung liegt auch vor, wenn der
Gesamterlös aus der Versteigerung oder dem Verkauf
mehrerer Gegenstände einheitlich zu verteilen ist oder zu
verteilen wäre und wenn im Falle der Versteigerung oder
des Verkaufs die Verwertung in einem Termin, bei einer
Versteigerung im Internet in einem Ausgebot, erfolgt.

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag

300 Versteigerung oder Verkauf von

– beweglichen Sachen,

– Früchten, die noch nicht vom Boden
getrennt sind,

– Forderungen oder anderen
Vermögensrechten 40,00 Euro

Neben dieser Gebühr wird gegebenen-
falls ein Zeitzuschlag nach Nummer 500
erhoben. Dies gilt nicht bei einer Verstei-
gerung im Internet.

301 Öffentliche Verpachtung
an den Meistbietenden 40,00 Euro

Neben dieser Gebühr wird gegebenen-
falls ein Zeitzuschlag nach Nummer 500
erhoben.

302 Anberaumung eines neuen Verstei-
gerungs- oder Verpachtungstermins
oder das nochmalige Ausgebot bei
einer Versteigerung im Internet 7,50 Euro

(1) Die Gebühr wird für die Anberaumung
eines neuen Versteigerungs- oder Ver-
pachtungstermins nur erhoben, wenn der
vorherige Termin auf Antrag des Gläubigers
oder des Antragstellers oder nach den
Vorschriften der §§ 765 a, 775, 813 a,
813 b ZPO nicht stattgefunden hat oder
wenn der Termin infolge des Ausbleibens
von Bietern oder wegen ungenügender
Gebote erfolglos geblieben ist.

(2) Die Gebühr wird für das nochmalige
Ausgebot bei einer Versteigerung im
Internet nur erhoben, wenn das vorherige
Ausgebot auf Antrag des Gläubigers
oder des Antragstellers oder nach den
Vorschriften der §§ 765 a, 775, 813 a,
813 b ZPO abgebrochen worden ist oder wenn
das Ausgebot infolge des Ausbleibens von
Geboten oder wegen ungenügender Gebote
erfolglos geblieben ist.

310 Mitwirkung bei der Versteigerung durch
einen Dritten (§ 825 Absatz 2 ZPO) 12,50 Euro

Neben dieser Gebühr wird gegebenen-
falls ein Zeitzuschlag nach Nummer 500
erhoben.

7. Auslagen

702 Auslagen für öffentliche Bekannt-
machungen und Einstellung eines
Ausgebots auf einer Versteigerungs-
plattform zur Versteigerung im Internet

1. bei Veröffentlichung in einem
elektronischen Informations- und
Kommunikationssystem oder Einstellung
in einer Versteigerungsplattform,

wenn ein Entgelt nicht zu zahlen ist
oder das Entgelt nicht für den Einzelfall
oder ein einzelnes Verfahren berechnet
wird: je Veröffentlichung oder Einstellung
pauschal 1,00 Euro

2. in sonstigen Fällen in voller Höhe

Anmerkung der Schriftleitung:

Diese Vorschriften sind am 5. August 2009 in Kraft getreten.
Wegen § 814 Absatz 3 ZPO kann eine Internetversteigerung
nach diesen Vorschriften erst stattfinden, sobald in den ein-
zelnen Bundesländern die jeweiligen Rechtsverordnungen
erlassen und in Kraft getreten sind. Bis dahin besteht weiter-
hin die Möglichkeit zur Verwertung gepfändeter Sachen im
Internet über § 825 ZPO; vgl. hierzu Meller/Hannich in DGVZ
2/2009, S. 21 ff.

Gesetz zur Reform der Sachaufklärung
in der Zwangsvollstreckung
vom 29. Juli 2009 (Auszug)

Geänderte Vorschriften sind kursiv dargestellt;

Änderungen, die lediglich „Eidesstattliche Versicherung“
durch „Vermögensauskunft“ oder die alten durch die neu in
Bezug zu nehmenden Paragrafen ersetzen, werden nicht ge-
sondert dargestellt.

Die mit * gekennzeichneten Änderungen bzw. Vorschriften
sind bereits am 1. August 2009 in Kraft getreten. Die übrigen
Änderungen bzw. Vorschriften treten erst am 1. Januar 2013
in Kraft.

1. ZPO

§ 706 Rechtskraft- und Notfristzeugnis*

(1) Zeugnisse über die Rechtskraft der Urteile sind auf
Grund der Prozessakten von der Geschäftsstelle des Gerichts
des ersten Rechtszuges und, solange der Rechtsstreit in ei-
nem höheren Rechtszug anhängig ist, von der Geschäftsstelle
des Gerichts dieses Rechtszuges zu erteilen. In Ehe- und Kind-
schaftssachen wird den Parteien von Amts wegen ein Rechts-
kraftzeugnis auf einer weiteren Ausfertigung in der Form des
§ 317 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 erteilt.

(2) Soweit die Erteilung des Zeugnisses davon abhängt,
dass gegen das Urteil ein Rechtsmittel nicht eingelegt ist, holt
die Geschäftsstelle des Gerichts des ersten Rechtszuges bei
der Geschäftsstelle des für das Rechtsmittel zuständigen Ge-
richts eine Mitteilung in Textform ein, dass bis zum Ablauf der
Notfrist eine Rechtsmittelschrift nicht eingereicht sei. Einer
Mitteilung durch die Geschäftsstelle des Revisionsgerichts,
dass ein Antrag auf Zulassung der Revision nach § 566 nicht
eingereicht sei, bedarf es nicht.

§ 753 Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher*

(1) Die Zwangsvollstreckung wird, soweit sie nicht den Ge-
richten zugewiesen ist, durch Gerichtsvollzieher durchge-
führt, die sie im Auftrag des Gläubigers zu bewirken haben.

(2) Der Gläubiger kann wegen Erteilung des Auftrags zur
Zwangsvollstreckung die Mitwirkung der Geschäftsstelle in
Anspruch nehmen. Der von der Geschäftsstelle beauftragte
Gerichtsvollzieher gilt als von dem Gläubiger beauftragt.

(3) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
verbindliche Formulare für den Auftrag nach Absatz 2 ein-
zuführen. Für elektronisch eingereichte Aufträge können be-
sondere Formulare vorgesehen werden.
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§ 754 Vollstreckungsauftrag und vollstreckbare Ausfertigung

(1) Durch den Vollstreckungsauftrag und die Übergabe der
vollstreckbaren Ausfertigung wird der Gerichtsvollzieher er-
mächtigt, Leistungen des Schuldners entgegenzunehmen und
diese zu quittieren sowie mit Wirkung für den Gläubiger Zah-
lungsvereinbarungen nach Maßgabe des § 802 b zu treffen.

(2) Dem Schuldner und Dritten gegenüber wird der Ge-
richtsvollzieher zur Vornahme der Zwangsvollstreckung und
der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen durch den Besitz der
vollstreckbaren Ausfertigung ermächtigt. Der Mangel oder die
Beschränkung des Auftrags kann diesen Personen gegenüber
von dem Gläubiger nicht geltend gemacht werden.

§ 755 Ermittlung des Aufenthaltsorts des Schuldners

(1) Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des
Schuldners nicht bekannt, darf der Gerichtsvollzieher auf
Grund des Vollstreckungsauftrags und der Übergabe der
vollstreckbaren Ausfertigung zur Ermittlung des Aufenthalts-
orts des Schuldners bei der Meldebehörde die gegenwärtigen
Anschriften sowie Angaben zur Haupt- und Nebenwohnung
des Schuldners erheben.

(2) Soweit der Aufenthaltsort des Schuldners nach Ab-
satz 1 nicht zu ermitteln ist, darf der Gerichtsvollzieher

1. zunächst beim Ausländerzentralregister die Angaben zur
aktenführenden Ausländerbehörde sowie zum Zuzug oder
Fortzug des Schuldners und anschließend bei der gemäß
der Auskunft aus dem Ausländerzentralregister aktenfüh-
renden Ausländerbehörde den Aufenthaltsort des Schuld-
ners,

2. bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung die
dort bekannte derzeitige Anschrift, den derzeitigen oder
zukünftigen Aufenthaltsort des Schuldners sowie

3. bei dem Kraftfahrt-Bundesamt die Halterdaten nach § 33
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Straßenverkehrsgesetzes

erheben. Die Daten nach Satz 1 Nummer 2 und 3 darf der
Gerichtsvollzieher nur erheben, wenn die zu vollstreckenden
Ansprüche mindestens 500 Euro betragen; Kosten der Zwangs-
vollstreckung und Nebenforderungen sind bei der Berech-
nung nur zu berücksichtigen, wenn sie allein Gegenstand des
Vollstreckungsauftrags sind.

§ 802 a Grundsätze der Vollstreckung;
Regelbefugnisse des Gerichtsvollziehers

(1) Der Gerichtsvollzieher wirkt auf eine zügige, vollstän-
dige und Kosten sparende Beitreibung von Geldforderungen
hin.

(2) Auf Grund eines entsprechenden Vollstreckungsauf-
trags und der Übergabe der vollstreckbaren Ausfertigung ist
der Gerichtsvollzieher unbeschadet weiterer Zuständigkeiten
befugt,

1. eine gütliche Erledigung der Sache (§ 802 b) zu versuchen,

2. eine Vermögensauskunft des Schuldners (§ 802 c) ein-
zuholen,

3. Auskünfte Dritter über das Vermögen des Schuldners
(§ 802 l) einzuholen,

4. die Pfändung und Verwertung körperlicher Sachen zu be-
treiben,

5. eine Vorpfändung (§ 845) durchzuführen; hierfür bedarf
es nicht der vorherigen Erteilung einer vollstreckbaren
Ausfertigung und der Zustellung des Schuldtitels.

Die Maßnahmen sind in dem Vollstreckungsauftrag zu be-
zeichnen, die Maßnahme nach Satz 1 Nummer 1 jedoch nur
dann, wenn sich der Auftrag hierauf beschränkt.

§ 802 b Gütliche Erledigung;
Vollstreckungsaufschub bei Zahlungsvereinbarung

(1) Der Gerichtsvollzieher soll in jeder Lage des Verfahrens
auf eine gütliche Erledigung bedacht sein.

(2) Hat der Gläubiger eine Zahlungsvereinbarung nicht
ausgeschlossen, so kann der Gerichtsvollzieher dem Schuld-
ner eine Zahlungsfrist einräumen oder eine Tilgung durch
Teilleistungen (Ratenzahlung) gestatten, sofern der Schuldner
glaubhaft darlegt, die nach Höhe und Zeitpunkt festzusetzen-
den Zahlungen erbringen zu können. Soweit ein Zahlungsplan
nach Satz 1 festgesetzt wird, ist die Vollstreckung aufgescho-
ben. Die Tilgung soll binnen zwölf Monaten abgeschlossen
sein.

(3) Der Gerichtsvollzieher unterrichtet den Gläubiger un-
verzüglich über den gemäß Absatz 2 festgesetzten Zahlungs-
plan und den Vollstreckungsaufschub. Widerspricht der
Gläubiger unverzüglich, so wird der Zahlungsplan mit der
Unterrichtung des Schuldners hinfällig; zugleich endet der
Vollstreckungsaufschub. Dieselben Wirkungen treten ein,
wenn der Schuldner mit einer festgesetzten Zahlung ganz
oder teilweise länger als zwei Wochen in Rückstand gerät.

§ 802 c Vermögensauskunft des Schuldners

(1) Der Schuldner ist verpflichtet, zum Zwecke der Vollstre-
ckung einer Geldforderung auf Verlangen des Gerichtsvollzie-
hers Auskunft über sein Vermögen nach Maßgabe der folgen-
den Vorschriften zu erteilen sowie seinen Geburtsnamen, sein
Geburtsdatum und seinen Geburtsort anzugeben.

(2) Zur Auskunftserteilung hat der Schuldner alle ihm ge-
hörenden Vermögensgegenstände anzugeben. Bei Forderun-
gen sind Grund und Beweismittel zu bezeichnen. Ferner sind
anzugeben:

1. die entgeltlichen Veräußerungen des Schuldners an eine
nahestehende Person (§ 138 der Insolvenzordnung), die
dieser in den letzten zwei Jahren vor dem Termin nach
§ 802 f Absatz 1 und bis zur Abgabe der Vermögensaus-
kunft vorgenommen hat;

2. die unentgeltlichen Leistungen des Schuldners, die dieser
in den letzten vier Jahren vor dem Termin nach § 802 f
Absatz 1 und bis zur Abgabe der Vermögensauskunft
vorgenommen hat, sofern sie sich nicht auf gebräuchliche
Gelegenheitsgeschenke geringen Wertes richteten.

Sachen, die nach § 811 Absatz 1 Nummer 1 und 2 der Pfän-
dung offensichtlich nicht unterworfen sind, brauchen nicht
angegeben zu werden, es sei denn, dass eine Austauschpfän-
dung in Betracht kommt.

(3) Der Schuldner hat zu Protokoll an Eides statt zu ver-
sichern, dass er die Angaben nach Absatz 2 nach bestem Wis-
sen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Die
Vorschriften der §§ 478 bis 480, 483 gelten entsprechend.

§ 802 d Erneute Vermögensauskunft

(1) Ein Schuldner, der die Vermögensauskunft nach § 802 c
dieses Gesetzes oder nach § 284 der Abgabenordnung inner-
halb der letzten zwei Jahre abgegeben hat, ist zur erneuten
Abgabe nur verpflichtet, wenn ein Gläubiger Tatsachen glaub-
haft macht, die auf eine wesentliche Veränderung der Ver-
mögensverhältnisse des Schuldners schließen lassen. An-
dernfalls leitet der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger einen
Ausdruck des letzten abgegebenen Vermögensverzeichnisses
zu. Der Gläubiger darf die erlangten Daten nur zu Voll-
streckungszwecken nutzen und hat die Daten nach Zweck-
erreichung zu löschen; hierauf ist er vom Gerichtsvollzieher
hinzuweisen. Von der Zuleitung eines Ausdrucks nach Satz 2
setzt der Gerichtsvollzieher den Schuldner in Kenntnis und
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belehrt ihn über die Möglichkeit der Eintragung in das Schuld-
nerverzeichnis (§ 882 c).

(2) Anstelle der Zuleitung eines Ausdrucks kann dem Gläu-
biger auf Antrag das Vermögensverzeichnis als elektro-
nisches Dokument übermittelt werden, wenn dieses mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur versehen und gegen
unbefugte Kenntnisnahme geschützt ist.

§ 802 e Zuständigkeit

(1) Für die Abnahme der Vermögensauskunft und der
eidesstattlichen Versicherung ist der Gerichtsvollzieher bei
dem Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner
im Zeitpunkt der Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder in
Ermangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat.

(2) Ist der angegangene Gerichtsvollzieher nicht zustän-
dig, so leitet er die Sache auf Antrag des Gläubigers an den
zuständigen Gerichtsvollzieher weiter.

§ 802 f Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft

(1) Zur Abnahme der Vermögensauskunft setzt der Ge-
richtsvollzieher dem Schuldner für die Begleichung der Forde-
rung eine Frist von zwei Wochen. Zugleich bestimmt er für den
Fall, dass die Forderung nach Fristablauf nicht vollständig be-
glichen ist, einen Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft
alsbald nach Fristablauf und lädt den Schuldner zu diesem
Termin in seine Geschäftsräume. Der Schuldner hat die zur
Abgabe der Vermögensauskunft erforderlichen Unterlagen im
Termin beizubringen.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Gerichtsvollzieher
bestimmen, dass die Abgabe der Vermögensauskunft in der
Wohnung des Schuldners stattfindet. Der Schuldner kann
dieser Bestimmung binnen einer Woche gegenüber dem
Gerichtsvollzieher widersprechen. Andernfalls gilt der Termin
als pflichtwidrig versäumt, wenn der Schuldner in diesem
Termin aus Gründen, die er zu vertreten hat, die Vermögens-
auskunft nicht abgibt.

(3) Mit der Terminsladung ist der Schuldner über die nach
§ 802 c Absatz 2 erforderlichen Angaben zu belehren. Der
Schuldner ist über seine Rechte und Pflichten nach den Absät-
zen 1 und 2, über die Folgen einer unentschuldigten Termins-
säumnis oder einer Verletzung seiner Auskunftspflichten so-
wie über die Möglichkeit der Einholung von Auskünften Dritter
nach § 802 l und der Eintragung in das Schuldnerverzeichnis
bei Abgabe der Vermögensauskunft nach § 882 c zu belehren.

(4) Zahlungsaufforderungen, Ladungen, Bestimmungen
und Belehrungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind dem Schuld-
ner zuzustellen, auch wenn dieser einen Prozessbevoll-
mächtigten bestellt hat; einer Mitteilung an den Prozess-
bevollmächtigten bedarf es nicht. Dem Gläubiger ist die
Terminsbestimmung nach Maßgabe des § 357 Absatz 2 mit-
zuteilen.

(5) Der Gerichtsvollzieher errichtet eine Aufstellung mit
den nach § 802 c Absatz 2 erforderlichen Angaben als elek-
tronisches Dokument (Vermögensverzeichnis). Diese Anga-
ben sind dem Schuldner vor Abgabe der Versicherung nach
§ 802 c Absatz 3 vorzulesen oder zur Durchsicht auf einem
Bildschirm wiederzugeben. Dem Schuldner ist auf Verlangen
ein Ausdruck zu erteilen.

(6) Der Gerichtsvollzieher hinterlegt das Vermögensver-
zeichnis bei dem zentralen Vollstreckungsgericht nach § 802 k
Absatz 1 und leitet dem Gläubiger unverzüglich einen Aus-
druck zu. Der Ausdruck muss den Vermerk enthalten, dass er
mit dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses übereinstimmt;
§ 802 d Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 802 g Erzwingungshaft

(1) Auf Antrag des Gläubigers erlässt das Gericht gegen
den Schuldner, der dem Termin zur Abgabe der Vermögens-
auskunft unentschuldigt fernbleibt oder die Abgabe der Ver-
mögensauskunft gemäß § 802 c ohne Grund verweigert, zur
Erzwingung der Abgabe einen Haftbefehl. In dem Haftbefehl
sind der Gläubiger, der Schuldner und der Grund der Ver-
haftung zu bezeichnen. Einer Zustellung des Haftbefehls vor
seiner Vollziehung bedarf es nicht.

(2) Die Verhaftung des Schuldners erfolgt durch einen
Gerichtsvollzieher. Dem Schuldner ist der Haftbefehl bei der
Verhaftung in beglaubigter Abschrift zu übergeben.

§ 802 h Unzulässigkeit der Haftvollstreckung

(1) Die Vollziehung des Haftbefehls ist unstatthaft, wenn
seit dem Tag, an dem der Haftbefehl erlassen wurde, zwei
Jahre vergangen sind.

(2) Gegen einen Schuldner, dessen Gesundheit durch die
Vollstreckung der Haft einer nahen und erheblichen Gefahr
ausgesetzt würde, darf, solange dieser Zustand dauert, die
Haft nicht vollstreckt werden.

§802 i Vermögensauskunft des verhafteten Schuldners

(1) Der verhaftete Schuldner kann zu jeder Zeit bei dem
Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts des Haftortes verlangen,
ihm die Vermögensauskunft abzunehmen. Dem Verlangen ist
unverzüglich stattzugeben; § 802 f Absatz 5 gilt entspre-
chend. Dem Gläubiger wird die Teilnahme ermöglicht, wenn er
dies beantragt hat und seine Teilnahme nicht zu einer Ver-
zögerung der Abnahme führt.

(2) Nach Abgabe der Vermögensauskunft wird der Schuld-
ner aus der Haft entlassen. § 802 f Absatz 5 und 6 gilt ent-
sprechend.

(3) Kann der Schuldner vollständige Angaben nicht
machen, weil er die erforderlichen Unterlagen nicht bei sich
hat, so kann der Gerichtsvollzieher einen neuen Termin be-
stimmen und die Vollziehung des Haftbefehls bis zu diesem
Termin aussetzen. § 802 f gilt entsprechend; der Setzung
einer Zahlungsfrist bedarf es nicht.

§802 j Dauer der Haft; erneute Haft

(1) Die Haft darf die Dauer von sechs Monaten nicht über-
steigen. Nach Ablauf der sechs Monate wird der Schuldner
von Amts wegen aus der Haft entlassen.

(2) Gegen den Schuldner, der ohne sein Zutun auf Antrag
des Gläubigers aus der Haft entlassen ist, findet auf Antrag
desselben Gläubigers eine Erneuerung der Haft nicht statt.

(3) Ein Schuldner, gegen den wegen Verweigerung der
Abgabe der Vermögensauskunft eine Haft von sechs Monaten
vollstreckt ist, kann innerhalb der folgenden zwei Jahre auch
auf Antrag eines anderen Gläubigers nur unter den Voraus-
setzungen des § 802 d von neuem zur Abgabe einer solchen
Vermögensauskunft durch Haft angehalten werden.

§ 802 k Zentrale Verwaltung der Vermögensverzeichnisse

(1) Nach § 802 f Absatz 6 dieses Gesetzes oder nach § 284
Absatz 7 Satz 4 der Abgabenordnung zu hinterlegende Vermö-
gensverzeichnisse werden landesweit von einem zentralen
Vollstreckungsgericht in elektronischer Form verwaltet. Glei-
ches gilt für Vermögensverzeichnisse, die auf Grund einer
§ 284 Absatz 1 bis 7 der Abgabenordnung gleichwertigen bun-
desgesetzlichen oder landesgesetzlichen Regelung errichtet
wurden, soweit diese Regelung die Hinterlegung anordnet.
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Ein Vermögensverzeichnis nach Satz 1 oder Satz 2 ist nach
Ablauf von zwei Jahren seit Abgabe der Auskunft oder bei Ein-
gang eines neuen Vermögensverzeichnisses zu löschen.

(2) Die Gerichtsvollzieher können die von den zentralen
Vollstreckungsgerichten nach Absatz 1 verwalteten Vermö-
gensverzeichnisse zu Vollstreckungszwecken abrufen. Den
Gerichtsvollziehern stehen Vollstreckungsbehörden gleich,
die

1. Vermögensauskünfte nach § 284 der Abgabenordnung
verlangen können,

2. durch Bundesgesetz oder durch Landesgesetz dazu be-
fugt sind, vom Schuldner Auskunft über sein Vermögen zu
verlangen, wenn diese Auskunftsbefugnis durch die
Errichtung eines nach Absatz 1 zu hinterlegenden Ver-
mögensverzeichnisses ausgeschlossen wird, oder

3. durch Bundesgesetz oder durch Landesgesetz dazu be-
fugt sind, vom Schuldner die Abgabe einer Vermögensaus-
kunft nach § 802 c gegenüber dem Gerichtsvollzieher zu
verlangen.

Zur Einsicht befugt sind ferner Vollstreckungsgerichte, Insol-
venzgerichte und Registergerichte sowie Strafverfolgungs-
behörden, soweit dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden
Aufgaben erforderlich ist.

(3*) Die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsver-
ordnung, welches Gericht die Aufgaben des zentralen Voll-
streckungsgerichts nach Absatz 1 wahrzunehmen hat. Sie
können diese Befugnis auf die Landesjustizverwaltungen
übertragen. Das zentrale Vollstreckungsgericht nach Absatz 1
kann andere Stellen mit der Datenverarbeitung beauftragen;
die jeweiligen datenschutzrechtlichen Bestimmungen über
die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag sind
anzuwenden.

(4*) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Einzelheiten der Form, Aufnahme, Übermittlung, Verwal-
tung und Löschung der Vermögensverzeichnisse nach § 802 f
Absatz 5 dieses Gesetzes und nach § 284 Absatz 7 der
Abgabenordnung oder gleichwertigen Regelungen im Sinne
von Absatz 1 Satz 2 sowie der Einsichtnahme, insbesondere
durch ein automatisiertes Abrufverfahren, zu regeln. Die
Rechtsverordnung hat geeignete Regelungen zur Sicherung
des Datenschutzes und der Datensicherheit vorzusehen.
Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Vermögensver-
zeichnisse

1. bei der Übermittlung an das zentrale Vollstreckungsgericht
nach Absatz 1 sowie bei der Weitergabe an die anderen
Stellen nach Absatz 3 Satz 3 gegen unbefugte Kenntnis-
nahme geschützt sind,

2. unversehrt und vollständig wiedergegeben werden,

3. jederzeit ihrem Ursprung nach zugeordnet werden können
und

4. nur von registrierten Nutzern abgerufen werden können
und jeder Abrufvorgang protokolliert wird.

§ 802 l Auskunftsrechte des Gerichtsvollziehers

(1) Kommt der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der
Vermögensauskunft nicht nach oder ist bei einer Vollstre-
ckung in die dort aufgeführten Vermögensgegenstände eine
vollständige Befriedigung des Gläubigers voraussichtlich
nicht zu erwarten, so darf der Gerichtsvollzieher

1. bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung den
Namen, die Vornamen oder die Firma sowie die Anschriften
der derzeitigen Arbeitgeber eines versicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnisses des Schuldners erheben;

2. das Bundeszentralamt für Steuern ersuchen, bei den Kre-
ditinstituten die in § 93 b Absatz 1 der Abgabenordnung
bezeichneten Daten abzurufen (§ 93 Absatz 8 der Abga-
benordnung);

3. beim Kraftfahrt-Bundesamt die Fahrzeug- und Halterdaten
nach § 33 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes zu ei-
nem Fahrzeug, als dessen Halter der Schuldner einge-
tragen ist, erheben.

Die Erhebung oder das Ersuchen ist nur zulässig, soweit dies
zur Vollstreckung erforderlich ist und die zu vollstreckenden
Ansprüche mindestens 500 Euro betragen; Kosten der
Zwangsvollstreckung und Nebenforderungen sind bei der
Berechnung nur zu berücksichtigen, wenn sie allein Gegen-
stand des Vollstreckungsauftrags sind.

(2) Daten, die für die Zwecke der Vollstreckung nicht
erforderlich sind, hat der Gerichtsvollzieher unverzüglich zu
löschen oder zu sperren. Die Löschung ist zu protokollieren.

(3) Über das Ergebnis einer Erhebung oder eines Er-
suchens nach Absatz 1 setzt der Gerichtsvollzieher den Gläu-
biger unter Beachtung des Absatzes 2 unverzüglich und den
Schuldner innerhalb von vier Wochen nach Erhalt in Kenntnis.
§ 802 d Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 806 b wird aufgehoben.

§ 807 Abnahme der Vermögensauskunft
nach Pfändungsversuch

(1) Hat der Gläubiger die Vornahme der Pfändung beim
Schuldner beantragt und

1. hat der Schuldner die Durchsuchung (§ 758) verweigert
oder

2. ergibt der Pfändungsversuch, dass eine Pfändung voraus-
sichtlich nicht zu einer vollständigen Befriedigung des
Gläubigers führen wird,

so kann der Gerichtsvollzieher dem Schuldner die Vermögens-
auskunft auf Antrag des Gläubigers abweichend von § 802 f
sofort abnehmen. § 802 f Absatz 5 und 6 findet Anwendung.

(2) Der Schuldner kann einer sofortigen Abnahme wider-
sprechen. In diesem Fall verfährt der Gerichtsvollzieher nach
§ 802 f; der Setzung einer Zahlungsfrist bedarf es nicht.

Die §§ 813 a und 813 b werden aufgehoben.

§ 829 a Vereinfachter Vollstreckungsauftrag
bei Vollstreckungsbescheiden

(1) Im Fall eines elektronischen Auftrags zur Zwangsvoll-
streckung aus einem Vollstreckungsbescheid, der einer Voll-
streckungsklausel nicht bedarf, ist bei Pfändung und Überwei-
sung einer Geldforderung (§§ 829, 835) die Übermittlung der
Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn

1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid ergebende fälli-
ge Geldforderung nicht mehr als 5 000 Euro beträgt; Kos-
ten der Zwangsvollstreckung und Nebenforderungen sind
bei der Berechnung der Forderungshöhe nur zu berück-
sichtigen, wenn sie allein Gegenstand des Vollstreckungs-
auftrags sind;

2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides nicht vorgeschrieben ist;

3. der Gläubiger eine Ausfertigung oder eine Abschrift des
Vollstreckungsbescheides nebst Zustellungsbescheinigung
als elektronisches Dokument dem Auftrag beifügt und

4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides und eine Zustellungsbescheini-
gung vorliegen und die Forderung in Höhe des Vollstre-
ckungsauftrags noch besteht.
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Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstreckt werden,
sind zusätzlich zu den in Satz 1 Nummer 3 genannten Doku-
menten eine nachprüfbare Aufstellung der Kosten und ent-
sprechende Belege als elektronisches Dokument dem Auftrag
beizufügen.

(2) Hat das Gericht an dem Vorliegen einer Ausfertigung
des Vollstreckungsbescheides oder der übrigen Vollstre-
ckungsvoraussetzungen Zweifel, teilt es dies dem Gläubiger
mit und führt die Zwangsvollstreckung erst durch, nachdem
der Gläubiger die Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides
übermittelt oder die übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen
nachgewiesen hat.

(3) § 130 a Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 836 Wirkung der Überweisung

(1) Die Überweisung ersetzt die förmlichen Erklärungen
des Schuldners, von denen nach den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts die Berechtigung zur Einziehung der Forderung
abhängig ist.

(2) Der Überweisungsbeschluss gilt, auch wenn er mit
Unrecht erlassen ist, zugunsten des Drittschuldners dem
Schuldner gegenüber so lange als rechtsbeständig, bis er
aufgehoben wird und die Aufhebung zur Kenntnis des Dritt-
schuldners gelangt.

(3) Der Schuldner ist verpflichtet, dem Gläubiger die zur
Geltendmachung der Forderung nötige Auskunft zu erteilen
und ihm die über die Forderung vorhandenen Urkunden
herauszugeben. Erteilt der Schuldner die Auskunft nicht, so
ist er auf Antrag des Gläubigers verpflichtet, sie zu Protokoll
zu geben und seine Angaben an Eides statt zu versichern. Der
gemäß § 802 e zuständige Gerichtsvollzieher lädt den Schuld-
ner zur Abgabe der Auskunft und eidesstattlichen Versiche-
rung. Die Vorschriften des § 802 f Absatz 4 und der §§ 802 g
bis 802 i, 802 j Absatz 1 und 2 gelten entsprechend. Die
Herausgabe der Urkunden kann von dem Gläubiger im Wege
der Zwangsvollstreckung erwirkt werden.

§ 845 Vorpfändung

(1) Schon vor der Pfändung kann der Gläubiger auf Grund
eines vollstreckbaren Schuldtitels durch den Gerichtsvollzie-
her dem Drittschuldner und dem Schuldner die Benachrichti-
gung, dass die Pfändung bevorstehe, zustellen lassen mit der
Aufforderung an den Drittschuldner, nicht an den Schuldner
zu zahlen, und mit der Aufforderung an den Schuldner, sich je-
der Verfügung über die Forderung, insbesondere ihrer Einzie-
hung, zu enthalten. Der Gerichtsvollzieher hat die Benachrich-
tigung mit den Aufforderungen selbst anzufertigen, wenn er
von dem Gläubiger hierzu ausdrücklich beauftragt worden ist.
Der vorherigen Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung
und der Zustellung des Schuldtitels bedarf es nicht. An Stelle
einer an den Schuldner im Ausland zu bewirkenden Zustel-
lung erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur Post.

(2) Die Benachrichtigung an den Drittschuldner hat die
Wirkung eines Arrestes (§ 930), sofern die Pfändung der For-
derung innerhalb eines Monats bewirkt wird. Die Frist beginnt
mit dem Tag, an dem die Benachrichtigung zugestellt ist.

§ 882 b Inhalt des Schuldnerverzeichnisses

(1) Das zentrale Vollstreckungsgericht nach § 882 h Ab-
satz 1 führt ein Verzeichnis (Schuldnerverzeichnis) derjeni-
gen Personen,

1. deren Eintragung der Gerichtsvollzieher nach Maßgabe
des § 882 c angeordnet hat;

2. deren Eintragung die Vollstreckungsbehörde nach Maßga-
be des § 284 Absatz 9 der Abgabenordnung angeordnet
hat; einer Eintragungsanordnung nach § 284 Absatz 9 der

Abgabenordnung steht die Anordnung der Eintragung in
das Schuldnerverzeichnis durch eine Vollstreckungsbe-
hörde gleich, die auf Grund einer gleichwertigen Regelung
durch Bundesgesetz oder durch Landesgesetz ergangen ist;

3. deren Eintragung das Insolvenzgericht nach Maßgabe des
§ 26 Absatz 2 der Insolvenzordnung angeordnet hat.

(2) Im Schuldnerverzeichnis werden angegeben:

1. Name, Vorname und Geburtsname des Schuldners sowie
die Firma und deren Nummer des Registerblatts im Han-
delsregister,

2. Geburtsdatum und Geburtsort des Schuldners,

3. Wohnsitze des Schuldners oder Sitz des Schuldners,

einschließlich abweichender Personendaten.

(3) Im Schuldnerverzeichnis werden weiter angegeben:

1. Aktenzeichen und Gericht oder Vollstreckungsbehörde der
Vollstreckungssache oder des Insolvenzverfahrens,

2. im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 das Datum der Eintra-
gungsanordnung und der gemäß § 882 c zur Eintragung
führende Grund,

3. im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 das Datum der Ein-
tragungsanordnung und der gemäß § 284 Absatz 9 der
Abgabenordnung oder einer gleichwertigen Regelung im
Sinne von Absatz 1 Nummer 2 Halbsatz 2 zur Eintragung
führende Grund,

4. im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 das Datum der Eintra-
gungsanordnung und die Feststellung, dass ein Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
des Schuldners mangels Masse abgewiesen wurde.

§ 882 c Eintragungsanordnung

(1) Der zuständige Gerichtsvollzieher ordnet von Amts
wegen die Eintragung des Schuldners in das Schuldnerver-
zeichnis an, wenn

1. der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögens-
auskunft nicht nachgekommen ist;

2. eine Vollstreckung nach dem Inhalt des Vermögensver-
zeichnisses offensichtlich nicht geeignet wäre, zu einer
vollständigen Befriedigung des Gläubigers zu führen, auf
dessen Antrag die Vermögensauskunft erteilt oder dem
die erteilte Auskunft zugeleitet wurde, oder

3. der Schuldner dem Gerichtsvollzieher nicht innerhalb
eines Monats nach Abgabe der Vermögensauskunft oder
Bekanntgabe der Zuleitung nach § 802 d Absatz 1 Satz 2
die vollständige Befriedigung des Gläubigers nachweist,
auf dessen Antrag die Vermögensauskunft erteilt oder
dem die erteilte Auskunft zugeleitet wurde. Dies gilt nicht,
solange ein Zahlungsplan nach § 802 b festgesetzt und
nicht hinfällig ist.

(2) Die Eintragungsanordnung soll kurz begründet werden.
Sie ist dem Schuldner zuzustellen, soweit sie ihm nicht münd-
lich bekannt gegeben und in das Protokoll aufgenommen wird
(§ 763).

(3) Die Eintragungsanordnung hat die in § 882 b Absatz 2
und 3 genannten Daten zu enthalten. Sind dem Gerichtsvoll-
zieher die nach § 882 b Absatz 2 Nummer 1 bis 3 im Schuld-
nerverzeichnis anzugebenden Daten nicht bekannt, holt er
Auskünfte bei den in § 755 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1
genannten Stellen ein oder sieht das Handelsregister ein, um
die erforderlichen Daten zu beschaffen.

§ 882 d Vollziehung der Eintragungsanordnung

(1) Gegen die Eintragungsanordnung nach § 882 c kann
der Schuldner binnen zwei Wochen seit Bekanntgabe Wider-
spruch beim zuständigen Vollstreckungsgericht einlegen. Der
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§ 882 g Erteilung von Abdrucken

(1) Aus dem Schuldnerverzeichnis können auf Antrag
Abdrucke zum laufenden Bezug erteilt werden, auch durch
Übermittlung in einer nur maschinell lesbaren Form. Bei der
Übermittlung in einer nur maschinell lesbaren Form gelten die
von der Landesjustizverwaltung festgelegten Datenübertra-
gungsregeln.

(2) Abdrucke erhalten:
1. Industrie- und Handelskammern sowie Körperschaften

des öffentlichen Rechts, in denen Angehörige eines Beru-
fes kraft Gesetzes zusammengeschlossen sind (Kammern),

2. Antragsteller, die Abdrucke zur Errichtung und Führung
nichtöffentlicher zentraler Schuldnerverzeichnisse ver-
wenden, oder

3. Antragsteller, deren berechtigtem Interesse durch Einzel-
einsicht in die Länderschuldnerverzeichnisse oder durch
den Bezug von Listen nach Absatz 5 nicht hinreichend
Rechnung getragen werden kann.

(3) Die Abdrucke sind vertraulich zu behandeln und dürfen
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Nach der Beendi-
gung des laufenden Bezugs sind die Abdrucke unverzüglich
zu vernichten; Auskünfte dürfen nicht mehr erteilt werden.

(4) Die Kammern dürfen ihren Mitgliedern oder den Mit-
gliedern einer anderen Kammer Auskünfte erteilen. Andere
Bezieher von Abdrucken dürfen Auskünfte erteilen, soweit
dies zu ihrer ordnungsgemäßen Tätigkeit gehört. Absatz 3 gilt
entsprechend. Die Auskünfte dürfen auch im automatisierten
Abrufverfahren erteilt werden, soweit dieses Verfahren unter
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffe-
nen und der Geschäftszwecke der zum Abruf berechtigten
Stellen angemessen ist.

(5) Die Kammern dürfen die Abdrucke in Listen zusammen-
fassen oder hiermit Dritte beauftragen; sie haben diese bei
der Durchführung des Auftrags zu beaufsichtigen. Die Listen
dürfen den Mitgliedern von Kammern auf Antrag zum laufen-
den Bezug überlassen werden. Für den Bezug der Listen gel-
ten Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 entsprechend. Die Be-
zieher der Listen dürfen Auskünfte nur jemandem erteilen,
dessen Belange sie kraft Gesetzes oder Vertrages wahrzuneh-
men haben.

(6) Für Abdrucke, Listen und Aufzeichnungen über eine
Eintragung im Schuldnerverzeichnis, die auf der Verarbeitung
von Abdrucken oder Listen oder auf Auskünften über Eintra-
gungen im Schuldnerverzeichnis beruhen, gilt § 882 e Ab-
satz 1 entsprechend. Über vorzeitige Löschungen (§ 882 e
Absatz 3) sind die Bezieher von Abdrucken innerhalb eines
Monats zu unterrichten. Sie unterrichten unverzüglich die
Bezieher von Listen (Absatz 5 Satz 2). In den auf Grund der
Abdrucke und Listen erstellten Aufzeichnungen sind die Ein-
tragungen unverzüglich zu löschen. Listen sind auch unver-
züglich zu vernichten, soweit sie durch neue ersetzt werden.

(7) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 und 3 sowie
des Absatzes 5 gilt für nichtöffentliche Stellen § 38 des Bun-
desdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass die Auf-
sichtsbehörde auch die Verarbeitung und Nutzung dieser
personenbezogenen Daten in oder aus Akten überwacht. Ent-
sprechendes gilt für nichtöffentliche Stellen, die von den in
Absatz 2 genannten Stellen Auskünfte erhalten haben.

(8*) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. Vorschriften über den Bezug von Abdrucken nach den Ab-

sätzen 1 und 2 und das Bewilligungsverfahren sowie den
Bezug von Listen nach Absatz 5 zu erlassen;

2. Einzelheiten der Einrichtung und Ausgestaltung automa-
tisierter Abrufverfahren nach Absatz 4 Satz 4, insbeson-

Widerspruch hemmt nicht die Vollziehung. Nach Ablauf der
Frist des Satzes 1 übermittelt der Gerichtsvollzieher die
Anordnung unverzüglich elektronisch dem zentralen Vollstre-
ckungsgericht nach § 882 h Absatz 1. Dieses veranlasst die
Eintragung des Schuldners.

(2) Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsge-
richt anordnen, dass die Eintragung einstweilen ausgesetzt
wird. Das zentrale Vollstreckungsgericht nach § 882 h Ab-
satz 1 hat von einer Eintragung abzusehen, wenn ihm die Aus-
fertigung einer vollstreckbaren Entscheidung vorgelegt wird,
aus der sich ergibt, dass die Eintragungsanordnung einstwei-
len ausgesetzt ist.

(3) Über die Rechtsbehelfe nach den Absätzen 1 und 2 ist
der Schuldner mit der Bekanntgabe der Eintragungsanord-
nung zu belehren. Das Gericht, das über die Rechtsbehelfe
entschieden hat, übermittelt seine Entscheidung dem zentra-
len Vollstreckungsgericht nach § 882 h Absatz 1 elektronisch.

§ 882 e Löschung

(1) Eine Eintragung im Schuldnerverzeichnis wird nach
Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Eintragungsanord-
nung von dem zentralen Vollstreckungsgericht nach § 882 h
Absatz 1 gelöscht. Im Fall des § 882 b Absatz 1 Nummer 3 be-
trägt die Löschungsfrist fünf Jahre seit Erlass des Abweisungs-
beschlusses.

(2) Über Einwendungen gegen die Löschung nach Absatz 1
oder ihre Versagung entscheidet der Urkundsbeamte der Ge-
schäftsstelle. Gegen seine Entscheidung findet die Erinne-
rung nach § 573 statt.

(3) Abweichend von Absatz 1 wird eine Eintragung auf An-
ordnung des zentralen Vollstreckungsgerichts nach § 882 h
Absatz 1 gelöscht, wenn diesem

1. die vollständige Befriedigung des Gläubigers nachgewie-
sen worden ist;

2. das Fehlen oder der Wegfall des Eintragungsgrundes be-
kannt geworden ist oder

3. die Ausfertigung einer vollstreckbaren Entscheidung vor-
gelegt wird, aus der sich ergibt, dass die Eintragungsan-
ordnung aufgehoben oder einstweilen ausgesetzt ist.

(4) Wird dem zentralen Vollstreckungsgericht nach § 882 h
Absatz 1 bekannt, dass der Inhalt einer Eintragung von
Beginn an fehlerhaft war, wird die Eintragung durch den
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle geändert. Wird der
Schuldner oder ein Dritter durch die Änderung der Eintragung
beschwert, findet die Erinnerung nach § 573 statt.

§ 882 f Einsicht in das Schuldnerverzeichnis

Die Einsicht in das Schuldnerverzeichnis ist jedem gestat-
tet, der darlegt, Angaben nach § 882 b zu benötigen:

1. für Zwecke der Zwangsvollstreckung;

2. um gesetzliche Pflichten zur Prüfung der wirtschaftlichen
Zuverlässigkeit zu erfüllen;

3. um Voraussetzungen für die Gewährung von öffentlichen
Leistungen zu prüfen;

4. um wirtschaftliche Nachteile abzuwenden, die daraus ent-
stehen können, dass Schuldner ihren Zahlungsverpflich-
tungen nicht nachkommen;

5. für Zwecke der Strafverfolgung und der Strafvollstreckung;

6. zur Auskunft über ihn selbst betreffende Eintragungen.

Die Informationen dürfen nur für den Zweck verwendet
werden, für den sie übermittelt worden sind; sie sind nach
Zweckerreichung zu löschen. Nichtöffentliche Stellen sind
darauf bei der Übermittlung hinzuweisen.
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dere der Protokollierung der Abrufe für Zwecke der Daten-
schutzkontrolle, zu regeln;

3. die Erteilung und Aufbewahrung von Abdrucken aus dem
Schuldnerverzeichnis, die Anfertigung, Verwendung und
Weitergabe von Listen, die Mitteilung und den Vollzug von
Löschungen und den Ausschluss vom Bezug von Abdru-
cken und Listen näher zu regeln, um die ordnungsgemäße
Behandlung der Mitteilungen, den Schutz vor unbefugter
Verwendung und die rechtzeitige Löschung von Eintragun-
gen sicherzustellen;

4. zur Durchsetzung der Vernichtungs- und Löschungspflich-
ten im Fall des Widerrufs der Bewilligung die Verhängung
von Zwangsgeldern vorzusehen; das einzelne Zwangsgeld
darf den Betrag von 25 000 Euro nicht übersteigen.

§ 882 h Zuständigkeit;
Ausgestaltung des Schuldnerverzeichnisses

(1) Das Schuldnerverzeichnis wird für jedes Land von ei-
nem zentralen Vollstreckungsgericht geführt. Der Inhalt des
Schuldnerverzeichnisses kann über eine zentrale und länder-
übergreifende Abfrage im Internet eingesehen werden. Die
Länder können Einzug und Verteilung der Gebühren sowie
weitere Abwicklungsaufgaben im Zusammenhang mit der
Abfrage nach Satz 2 auf die zuständige Stelle eines Landes
übertragen.

(2*) Die Landesregierungen bestimmen durch Rechts-
verordnung, welches Gericht die Aufgaben des zentralen
Vollstreckungsgerichts nach Absatz 1 wahrzunehmen hat.
§ 802 k Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Führung
des Schuldnerverzeichnisses stellt eine Angelegenheit der
Justizverwaltung dar.

(3*) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Einzelheiten zu Form und Übermittlung der Eintragungs-
anordnungen nach § 882 b Absatz 1 und der Entscheidungen
nach § 882 d Absatz 3 Satz 2 dieses Gesetzes und § 284
Absatz 10 Satz 2 der Abgabenordnung oder gleichwertigen
Regelungen im Sinne von § 882 b Absatz 1 Nummer 2 Halb-
satz 2 dieses Gesetzes sowie zum Inhalt des Schuldner-
verzeichnisses und zur Ausgestaltung der Einsicht insbeson-
dere durch ein automatisiertes Abrufverfahren zu regeln. Die
Rechtsverordnung hat geeignete Regelungen zur Sicherung
des Datenschutzes und der Datensicherheit vorzusehen. Ins-
besondere ist sicherzustellen, dass die Daten

1. bei der elektronischen Übermittlung an das zentrale Voll-
streckungsgericht nach Absatz 1 sowie bei der Weitergabe
an eine andere Stelle nach Absatz 2 Satz 2 gegen unbefug-
te Kenntnisnahme geschützt sind,

2. unversehrt und vollständig wiedergegeben werden,

3. jederzeit ihrem Ursprung nach zugeordnet werden können
und

4. nur von registrierten Nutzern nach Angabe des Verwen-
dungszwecks abgerufen werden können, jeder Abruf-
vorgang protokolliert wird und Nutzer im Fall des miss-
bräuchlichen Datenabrufs oder einer missbräuchlichen
Datenverwendung von der Einsichtnahme ausgeschlossen
werden können.

Die Daten der Nutzer dürfen nur für die in Satz 3 Nummer 4
genannten Zwecke verwendet werden.

§ 883 Herausgabe bestimmter beweglicher Sachen

(1) Hat der Schuldner eine bewegliche Sache oder eine
Menge bestimmter beweglicher Sachen herauszugeben, so
sind sie von dem Gerichtsvollzieher ihm wegzunehmen und
dem Gläubiger zu übergeben.

(2) Wird die herauszugebende Sache nicht vorgefunden,
so ist der Schuldner verpflichtet, auf Antrag des Gläubigers zu
Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er die Sache nicht
besitze, auch nicht wisse, wo die Sache sich befinde. Der ge-
mäß § 802 e zuständige Gerichtsvollzieher lädt den Schuld-
ner zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung. Die Vor-
schriften der §§ 478 bis 480, 483, 802 f Absatz 4, §§ 802 g bis
802 i und 802 j Absatz 1 und 2 gelten entsprechend.

(3) Das Gericht kann eine der Sachlage entsprechende
Änderung der eidesstattlichen Versicherung beschließen.

2. GKG

Anlage 1 (Kostenverzeichnis)

Nummer 2113 wird wie folgt gefasst:

Die Nummern 2115 und 2116 werden aufgehoben.

3. GvKostG

§ 10 Abgeltungsbereich der Gebühren

(1) Bei Durchführung desselben Auftrags wird eine Gebühr
nach derselben Nummer des Kostenverzeichnisses nur ein-
mal erhoben. Dies gilt nicht für die nach dem 6. Abschnitt des
Kostenverzeichnisses zu erhebenden Gebühren, wenn für die
Erledigung mehrerer Amtshandlungen Gebühren nach ver-
schiedenen Nummern des Kostenverzeichnisses zu erheben
wären. Eine Gebühr nach dem genannten Abschnitt wird nicht
neben der entsprechenden Gebühr für die Erledigung der
Amtshandlung erhoben.

(2) Ist der Gerichtsvollzieher beauftragt, die gleiche Voll-
streckungshandlung wiederholt vorzunehmen, sind die Ge-
bühren für jede Vollstreckungshandlung gesondert zu erhe-
ben. Dasselbe gilt, wenn der Gerichtsvollzieher auch ohne
ausdrückliche Weisung des Auftraggebers die weitere Voll-
streckung betreibt, weil nach dem Ergebnis der Verwertung
der Pfandstücke die Vollstreckung nicht zur vollen Befriedi-
gung des Auftraggebers führt oder Pfandstücke bei dem
Schuldner abhanden gekommen oder beschädigt worden
sind. Gebühren nach dem 1. Abschnitt des Kostenverzeichnis-
ses sind für jede Zustellung, die Gebühr für die Entgegennah-
me einer Zahlung (Nummer 430 des Kostenverzeichnisses) ist
für jede Zahlung und die Gebühr für die Einholung von Aus-
künften (Nummer 440 des Kostenverzeichnisses) ist für jede
Auskunft gesondert zu erheben. Das Gleiche gilt für die Ge-
bühr nach Nummer 600 des Kostenverzeichnisses, wenn eine
Zustellung nicht erledigt wird.

(3) Ist der Gerichtsvollzieher gleichzeitig beauftragt, Voll-
streckungshandlungen gegen Gesamtschuldner auszuführen,
sind die Gebühren nach den Nummern 200, 205, 260 und 270
des Kostenverzeichnisses für jeden Gesamtschuldner geson-
dert zu erheben. Das Gleiche gilt für die im 6. Abschnitt des
Kostenverzeichnisses bestimmten Gebühren, wenn Amts-
handlungen der in den Nummern 205, 260 und 270 des Kos-
tenverzeichnisses genannten Art nicht erledigt worden sind.

Die Anlage (Kostenverzeichnis) wird wie folgt geändert:

Nr. Gebührentatbestand Gebühr oder Satz der
Gebühr nach § 34 GKG

„2113 Verfahren über den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls (§ 802g
Abs. 1 ZPO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 EUR“.

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag

„207 Versuch einer gütlichen Erledigung der Sache (§ 802b ZPO) . . . . . . . . . . . . . 12,50 EUR“.
  Die Gebühr entsteht auch im Fall der gütlichen Erledigung. Sie entsteht nicht,
wenn der Gerichtsvollzieher gleichzeitig mit einer auf eine Maßnahme nach
§ 802a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 4 ZPO gerichteten Amtshandlung beauftragt ist.

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag

„260 Abnahme der Vermögensauskunft nach den §§ 802c, 802d Abs. 1 oder
nach § 807 ZPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 EUR“.
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Nr. Auslagentatbestand Höhe

7. Auslagen

700 Pauschale für die Herstellung und
Überlassung von Dokumenten:

1. Ablichtungen und Ausdrucke,
a) die auf Antrag angefertigt oder per

Telefax übermittelt werden,
b) die angefertigt werden, weil der

Auftraggeber es unterlassen hat,
die erforderliche Zahl von
Mehrfertigungen beizufügen:

für die ersten 50 Seiten je Seite 0,50 Euro
für jede weitere Seite 0,15 Euro

2. Überlassung von elektronisch
gespeicherten Dateien anstelle der in
Nummer 1 genannten Ablichtungen
und Ausdrucke:
je Datei 2,50 Euro

(1) Die Höhe der Dokumentenpauschale
nach Nummer 1 ist bei Durchführung eines
jeden Auftrags und für jeden Kosten-
schuldner nach § 13 Absatz 1 Nummer 1
GvKostG gesondert zu berechnen; Ge-
samtschuldner gelten als ein Schuldner.

(2) § 191 a Absatz 1 Satz 2 GVG bleibt
unberührt.

(3) Eine Dokumentenpauschale für die erste Ablichtung
oder den ersten Ausdruck des Vermögensverzeichnis-
ses und der Niederschrift über die Abgabe der Vermö-
gensauskunft wird von demjenigen Kostenschuldner
nicht erhoben, von dem die Gebühr 260 oder 261 zu
erheben ist. Entsprechendes gilt, wenn anstelle der in
Satz 1 genannten Ablichtungen oder Ausdrucke elek-
tronisch gespeicherte Dateien überlassen werden
(§ 802 d Absatz 2 ZPO).

708 An die in §§ 755 und 802 l Absatz 1 Satz 1 ZPO genann-
ten Stellen für Auskünfte zu zahlende Beträge.

4. SGB X

§ 64 Kostenfreiheit

(1) Für das Verfahren bei den Behörden nach diesem
Gesetzbuch werden keine Gebühren und Auslagen erhoben.
Abweichend von Satz 1 erhalten die Träger der gesetzlichen
Rentenversicherung für jede auf der Grundlage des § 74 a
Absatz 2 Satz 1 erteilte Auskunft eine Gebühr von 10,20 Euro.

§ 74 a Übermittlung zur Durchsetzung öffentlich-recht-
licher Ansprüche und im Vollstreckungsverfahren

(1) Zur Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Ansprü-
chen in Höhe von mindestens 500 Euro dürfen im Einzelfall
auf Ersuchen Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort,
derzeitige Anschrift des Betroffenen, sein derzeitiger oder
zukünftiger Aufenthaltsort sowie Namen, Vornamen oder
Firma und Anschriften seiner derzeitigen Arbeitgeber über-
mittelt werden, soweit kein Grund zu der Annahme besteht,

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag

„261 Übermittlung eines mit eidesstattlicher Versicherung abgegebenen Ver-
mögensverzeichnisses an einen Drittgläubiger (§ 802d Abs. 1 Satz 2,
Abs. 2 ZPO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 EUR“.

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag

„440 Einholung einer Auskunft bei einer der in den §§ 755, 802l ZPO genann-
ten Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Die Gebühr entsteht nicht, wenn die Auskunft nach § 882c Abs. 3 Satz 2 ZPO
eingeholt wird.

10,00 EUR“.

dass dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen be-
einträchtigt werden, und wenn das Ersuchen nicht länger als
sechs Monate zurückliegt. Die ersuchte Stelle ist über § 4
Absatz 3 hinaus zur Übermittlung auch dann nicht verpflich-
tet, wenn sich die ersuchende Stelle die Angaben auf andere
Weise beschaffen kann. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn
das Amtshilfeersuchen zur Durchführung einer Vollstreckung
nach § 66 erforderlich ist.

(2) Zur Durchführung eines Vollstreckungsverfahrens, dem
zu vollstreckende Ansprüche von mindestens 500 Euro zu-
grunde liegen, dürfen die Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung im Einzelfall auf Ersuchen des Gerichtsvollziehers
die derzeitige Anschrift des Betroffenen, seinen derzeitigen
oder zukünftigen Aufenthaltsort sowie Namen, Vornamen
oder Firma und Anschriften seiner derzeitigen Arbeitgeber
übermitteln, soweit kein Grund zu der Annahme besteht, dass
dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen beein-
trächtigt werden und das Ersuchen nicht länger als sechs
Monate zurückliegt. Die Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung sind über § 4 Absatz 3 hinaus zur Übermittlung
auch dann nicht verpflichtet, wenn sich die ersuchende Stelle
die Angaben auf andere Weise beschaffen kann. Die Über-
mittlung ist nur zulässig, wenn

1. der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögens-
auskunft nach § 802 c der Zivilprozessordnung nicht nach-
kommt,

2. bei einer Vollstreckung in die in der Vermögensauskunft
aufgeführten Vermögensgegenstände eine vollständige
Befriedigung des Gläubigers voraussichtlich nicht zu er-
warten wäre oder

3. die Anschrift oder der derzeitige oder zukünftige Aufent-
haltsort des Schuldners trotz Anfrage bei der Meldebehör-
de nicht bekannt ist.

Der Gerichtsvollzieher hat in seinem Ersuchen zu bestätigen,
dass diese Voraussetzungen vorliegen.

5. StVG (Straßenverkehrsgesetz)
§ 35 Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten

(1) Die nach § 33 Absatz  1 gespeicherten Fahrzeugdaten
und Halterdaten dürfen an Behörden und sonstige öffentliche
Stellen im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Erfüllung der
Aufgaben der Zulassungsbehörde oder des Kraftfahrt-Bun-
desamtes oder der Aufgaben des Empfängers nur übermittelt
werden, wenn dies für die Zwecke nach § 32 Absatz  2 jeweils
erforderlich ist
1. zur Durchführung der in § 32 Absatz 1 angeführten Aufga-

ben,

2. zur Verfolgung von Straftaten, zur Vollstreckung oder zum
Vollzug von Strafen, von Maßnahmen im Sinne des § 11
Absatz  1 Nummer  8 des Strafgesetzbuchs oder
von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne
des Jugendgerichtsgesetzes,

3. zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten,

4. zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung,

5. zur Erfüllung der den Verfassungsschutzbehörden, dem
Militärischen Abschirmdienst und dem Bundesnachrich-
tendienst durch Gesetz übertragenen Aufgaben,

6. für Maßnahmen nach dem Abfallbeseitigungsgesetz oder
den darauf beruhenden Rechtsvorschriften,

7. für Maßnahmen nach dem Wirtschaftssicherstellungs-
gesetz oder den darauf beruhenden Rechtsvorschriften,

8. für Maßnahmen nach dem Energiesicherungsgesetz 1975
oder den darauf beruhenden Rechtsvorschriften,
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9. für die Erfüllung der gesetzlichen Mitteilungspflichten
zur Sicherung des Steueraufkommens nach § 93 der
Abgabenordnung,

10. zur Feststellung der Maut für die Benutzung von Bundes-
autobahnen und zur Verfolgung von Ansprüchen nach
dem Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge
vom 5. April 2002 (BGBl. I S. 1234) in der jeweils gelten-
den Fassung,

11. zur Ermittlung der Mautgebühr für die Benutzung von
Bundesfernstraßen und zur Verfolgung von Ansprüchen
nach dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz vom
30. August 1994 (BGBl. I S. 2243) in der jeweils gelten-
den Fassung,

12. zur Ermittlung der Mautgebühr für die Benutzung von
Straßen nach Landesrecht und zur Verfolgung von An-
sprüchen nach den Gesetzen der Länder über den ge-
bührenfinanzierten Neu- und Ausbau von Straßen oder

13. zur Überprüfung von Personen, die Sozialhilfe, Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezie-
hen, zur Vermeidung rechtswidriger Inanspruchnahme
solcher Leistungen.

14. für die in § 802 l der Zivilprozessordnung genannten
Zwecke.

(2) Die nach § 33 Absatz 1 gespeicherten Fahrzeugdaten
und Halterdaten dürfen, wenn dies für die Zwecke nach § 32
Absatz 2 jeweils erforderlich ist,
1. an Inhaber von Betriebserlaubnissen für Fahrzeuge oder

an Fahrzeughersteller für Rückrufmaßnahmen zur Be-
seitigung von erheblichen Mängeln für die Verkehrs-
sicherheit oder für die Umwelt an bereits ausgelieferten
Fahrzeugen (§ 32 Absatz 1 Nummer 1) sowie bis zum
31. Dezember 1995 für staatlich geförderte Maßnahmen
zur Verbesserung des Schutzes vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch bereits ausgelieferte Fahrzeuge,

1 a. an Fahrzeughersteller und Importeure von Fahrzeugen
sowie an deren Rechtsnachfolger zur Überprüfung der
Angaben über die Verwertung des Fahrzeugs nach dem
Altfahrzeugrecht und

2. an Versicherer zur Gewährleistung des vorgeschriebenen
Versicherungsschutzes (§ 32 Absatz 1 Nummer 2)

übermittelt werden.

(3) Die Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten
zu anderen Zwecken als der Feststellung oder Bestimmung
von Haltern oder Fahrzeugen (§ 32 Absatz 2) ist, unbeschadet
der Absätze 4, 4 a und 4 b unzulässig, es sei denn, die Daten
sind
1. unerlässlich zur

a) Verfolgung von Straftaten oder zur Vollstreckung oder
zum Vollzug von Strafen,

b) Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für die
öffentliche Sicherheit,

c) Erfüllung der den Verfassungsschutzbehörden, dem
Militärischen Abschirmdienst und dem Bundesnach-
richtendienst durch Gesetz übertragenen Aufgaben,

d) Erfüllung der gesetzlichen Mitteilungspflichten zur
Sicherung des Steueraufkommens nach § 93 der Ab-
gabenordnung, soweit diese Vorschrift unmittelbar an-
wendbar ist, oder

e) Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten nach § 118
Absatz 4 Satz 4 Nummer 6 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch,

und
2. auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit

unverhältnismäßigem Aufwand zu erlangen.

Die ersuchende Behörde hat Aufzeichnungen über das Er-
suchen mit einem Hinweis auf dessen Anlass zu führen. Die
Aufzeichnungen sind gesondert aufzubewahren, durch tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zu sichern und am
Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Erstellung der Auf-
zeichnung folgt, zu vernichten. Die Aufzeichnungen dürfen
nur zur Kontrolle der Zulässigkeit der Übermittlungen verwer-
tet werden, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte dafür vor,
dass ihre Verwertung zur Aufklärung oder Verhütung einer
schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben oder Freiheit
einer Person führen kann und die Aufklärung oder Verhütung
ohne diese Maßnahme aussichtslos oder wesentlich er-
schwert wäre.

(4) Auf Ersuchen des Bundeskriminalamtes kann das
Kraftfahrt-Bundesamt die im Zentralen Fahrzeugregister ge-
speicherten Halterdaten mit dem polizeilichen Fahndungs-
bestand der mit Haftbefehl gesuchten Personen abgleichen.
Die dabei ermittelten Daten gesuchter Personen dürfen dem
Bundeskriminalamt übermittelt werden. Das Ersuchen des
Bundeskriminalamtes erfolgt durch Übersendung eines Da-
tenträgers.

(4 a) Auf Ersuchen der Auskunftsstelle nach § 8 a des
Pflichtversicherungsgesetzes übermitteln die Zulassungs-
behörden und das Kraftfahrt-Bundesamt die nach § 33 Ab-
satz 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten zu den
in § 8 a Absatz 1 des Pflichtversicherungsgesetzes genannten
Zwecken.

(4 b) Zu den in § 7 Absatz 2 des Internationalen Famili-
enrechtsverfahrensgesetzes, § 4 Absatz 3 Satz 2 des Erwach-
senenschutzübereinkommens-Ausführungsgesetzes vom
17. März 2007 (BGBl. I S. 314) und § 8 Absatz 3 des Aus-
landsunterhaltsgesetzes bezeichneten Zwecken übermittelt
das Kraftfahrt-Bundesamt der in diesen Vorschriften bezeich-
neten Zentralen Behörde auf Ersuchen die nach § 33 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 gespeicherten Halterdaten.

(4 c) Zu den in § 755 der Zivilprozessordnung genannten
Zwecken übermittelt das Kraftfahrt-Bundesamt dem Gerichts-
vollzieher auf Ersuchen die nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 gespeicherten Halterdaten.

(5) Die nach § 33 Absatz 1 gespeicherten Fahrzeugdaten
und Halterdaten dürfen nach näherer Bestimmung durch
Rechtsverordnung (§ 47 Absatz 1 Nummer 3) regelmäßig über-
mittelt werden

1. von den Zulassungsbehörden an das Kraftfahrt-Bundes-
amt für das Zentrale Fahrzeugregister und vom Kraftfahrt-
Bundesamt an die Zulassungsbehörden für die örtlichen
Fahrzeugregister,

2. von den Zulassungsbehörden an andere Zulassungs-
behörden, wenn diese mit dem betreffenden Fahrzeug be-
fasst sind oder befasst waren,

3. von den Zulassungsbehörden an die Versicherer zur Ge-
währleistung des vorgeschriebenen Versicherungsschut-
zes (§ 32 Absatz 1 Nummer 2),

4. von den Zulassungsbehörden an die für die Ausübung der
Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zuständigen Behör-
den zur Durchführung des Kraftfahrzeugsteuerrechts (§ 32
Absatz 1 Nummer 3),

5. von den Zulassungsbehörden und vom Kraftfahrt-Bundes-
amt für Maßnahmen nach dem Bundesleistungsgesetz,
dem Verkehrssicherstellungsgesetz, dem Verkehrsleis-
tungsgesetz oder des Katastrophenschutzes nach den
hierzu erlassenen Gesetzen der Länder oder den darauf
beruhenden Rechtsvorschriften an die hierfür zuständigen
Behörden (§ 32 Absatz 1 Nummer 4 und 5),
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6. von den Zulassungsbehörden für Prüfungen nach § 118
Absatz 4 Satz 4 Nummer 6 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch an die Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch.

(6) Das Kraftfahrt-Bundesamt als übermittelnde Behörde
hat Aufzeichnungen zu führen, die die übermittelten Daten,
den Zeitpunkt der Übermittlung, den Empfänger der Daten
und den vom Empfänger angegebenen Zweck enthalten. Die
Aufzeichnungen dürfen nur zur Kontrolle der Zulässigkeit der
Übermittlungen verwertet werden, sind durch technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Missbrauch zu sichern
und am Ende des Kalenderhalbjahres, das dem Halbjahr der
Übermittlung folgt, zu löschen oder zu vernichten. Bei Über-
mittlung nach § 35 Absatz 5 sind besondere Aufzeichnungen
entbehrlich, wenn die Angaben nach Satz 1 aus dem Register
oder anderen Unterlagen entnommen werden können. Die
Sätze 1 und 2 gelten auch für die Übermittlungen durch das
Kraftfahrt-Bundesamt nach den §§ 37 bis 40.

§ 36 Abruf im automatisierten Verfahren

(1) Die Übermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 1, soweit
es sich um Aufgaben nach § 32 Absatz 1 Nummer 1 handelt,
aus dem Zentralen Fahrzeugregister an die Zulassungsbehör-
den darf durch Abruf im automatisierten Verfahren erfolgen.

(2) Die Übermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 bis 5
aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren erfolgen

1. an die Polizeien des Bundes und der Länder sowie an
Dienststellen der Zollverwaltung, soweit sie Befugnisse
nach § 10 des Zollverwaltungsgesetzes ausüben oder
grenzpolizeiliche Aufgaben wahrnehmen,

a) zur Kontrolle, ob die Fahrzeuge einschließlich ihrer
Ladung und die Fahrzeugpapiere vorschriftsmäßig
sind,

b) zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 24,
24 a oder § 24 c,

c) zur Verfolgung von Straftaten oder zur Vollstreckung
oder zum Vollzug von Strafen oder

d) zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit,

1 a. an die Verwaltungsbehörden im Sinne des § 26 Absatz 1
für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 24,
24 a oder § 24 c,

2. an die Zollfahndungsdienststellen zur Verhütung oder
Verfolgung von Steuer- und Wirtschaftsstraftaten sowie
an die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen
der Landesfinanzbehörden zur Verhütung oder Verfol-
gung von Steuerstraftaten und

3. an die Verfassungsschutzbehörden, den Militärischen
Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst zur
Erfüllung ihrer durch Gesetz übertragenen Aufgaben.

Satz 1 gilt entsprechend für den Abruf der örtlich zuständigen
Polizeidienststellen der Länder und Verwaltungsbehörden im
Sinne des § 26 Absatz 1 aus den jeweiligen örtlichen Fahr-
zeugregistern.

(2 a) Die Übermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 11
und 12 aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf
im automatisierten Verfahren an den Privaten, der mit der
Erhebung der Mautgebühr beliehen worden ist, erfolgen.

(2 b) Die Übermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 10 aus
dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf im automa-
tisierten Verfahren an das Bundesamt für Güterverkehr, die
Zollbehörden und an eine sonstige öffentliche Stelle, die mit
der Erhebung der Maut nach dem Autobahnmautgesetz für
schwere Nutzfahrzeuge beauftragt ist, erfolgen.

(2 c) Die Übermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 14 aus
dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren an den Gerichtsvollzieher erfolgen.

(3) … 

6. FZV (Fahrzeugzulassungsverordnung)

§ 39 Abruf im automatisierten Verfahren

(5 a) Zur Übermittlung durch Abruf im automatisierten Ver-
fahren aus dem Zentralen Fahrzeugregister nach § 36 Ab-
satz 2 c des Straßenverkehrsgesetzes dürfen für Anfragen
unter Verwendung des Familiennamens, Vornamens, Ordens-
oder Künstlernamens, Geburtsnamens, Datums und Ortes der
Geburt oder im Fall einer juristischen Person, Behörde oder
Vereinigung des Namens oder der Bezeichnung des Halters
gegebenenfalls in Verbindung mit der Anschrift des Halters
die in Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b genannten
Daten bereitgehalten werden. Die in Satz 1 genannten Daten
werden bereitgehalten für die Gerichtsvollzieher.

7. AufenthG

§ 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden

(6) Zu den in § 755 der Zivilprozessordnung genannten
Zwecken übermittelt die Ausländerbehörde dem Gerichtsvoll-
zieher auf Ersuchen den Aufenthaltsort einer Person.

8. EG ZPO

§39

Für das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der
Zwangsvollstreckung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258) gel-
ten folgende Übergangsvorschriften:

1. Für Vollstreckungsaufträge, die vor dem 1. Januar 2013
beim Gerichtsvollzieher eingegangen sind, sind anstelle
der §§ 754, 755, 758 a Absatz 2, von § 788 Absatz 4, der
§§ 802 a bis 802 l, 807, 836 Absatz 3, der §§ 851 b, 882 b
bis 882 h, 883 Absatz 2 und von § 933 Satz 1 der Zivilpro-
zessordnung die §§ 754, 806 b, 807, 813 a, 813 b, 836
Absatz 3, der § 845 Absatz 1 Satz 3, die §§ 851 b, 883
Absatz 2 und 4, der § 888 Absatz 1 Satz 3, die §§ 899 bis
915 h und § 933 Satz 1 der Zivilprozessordnung in der bis
zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden.

2. Für Vollstreckungsaufträge, die vor dem 1. Januar 2013
beim Vollziehungsbeamten eingegangen sind, sind die
§§ 6 und 7 der Justizbeitreibungsordnung und die darin
genannten Bestimmungen der Zivilprozessordnung in der
bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung weiter an-
zuwenden.

3. § 16 Absatz 3 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes,
§ 15 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zum deutsch-öster-
reichischen Konkursvertrag, § 98 Absatz 3 der Insolvenz-
ordnung, § 463 b Absatz 3 der Strafprozessordnung, § 35
Absatz 3, § 89 Absatz 3, § 91 Absatz 2 und § 94 des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 90 Ab-
satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, §§ 284,
326 Absatz 3, § 334 Absatz 3 der Abgabenordnung und
§ 25 Absatz 4 des Straßenverkehrsgesetzes sowie die
darin genannten Bestimmungen der Zivilprozessordnung
sind in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung
weiter anzuwenden, wenn die Auskunftserteilung oder die
Haft vor dem 1. Januar 2013 angeordnet worden ist.
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4. Im Rahmen des § 802 d Absatz 1 Satz 1 der Zivilprozess-
ordnung und des § 284 Absatz 4 Satz 1 der Abgabenord-
nung steht die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung
nach § 807 der Zivilprozessordnung oder nach § 284 der
Abgabenordnung in der bis zum 31. Dezember 2012 gel-
tenden Fassung der Abgabe einer Vermögensauskunft
nach § 802 c der Zivilprozessordnung oder nach § 284 der
Abgabenordnung in der ab dem 1. Januar 2013 geltenden
Fassung gleich. Kann ein Gläubiger aus diesem Grund kei-
ne Vermögensauskunft verlangen, ist er nach Maßgabe
des § 299 Absatz 1 der Zivilprozessordnung dazu befugt,
das beim Vollstreckungsgericht verwahrte Vermögensver-
zeichnis einzusehen, das der eidesstattlichen Versiche-
rung zu Grunde liegt, und sich aus ihm Abschriften erteilen
zu lassen. Insoweit sind die bis zum 31. Dezember 2012
geltenden Vorschriften des Gerichtskostengesetzes über
die Erteilung einer Ablichtung oder eines Ausdrucks des
mit eidesstattlicher Versicherung abgegebenen Vermö-
gensverzeichnisses oder den Antrag auf Gewährung der
Einsicht in dieses Vermögensverzeichnis weiter anzuwen-
den.

5. Das Schuldnerverzeichnis nach § 915 der Zivilprozessord-
nung in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung
wird hinsichtlich der Eintragungen fortgeführt, die vor dem
1. Januar 2013 vorzunehmen waren oder die nach den
Nummern 1 bis 3 nach dem 31. Dezember 2012 vorzuneh-
men sind. Die §§ 915 bis 915 h der Zivilprozessordnung in
der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung sind
insoweit weiter anzuwenden. Unbeschadet des § 915 a
Absatz 2 der Zivilprozessordnung in der bis zum 31. De-
zember 2012 geltenden Fassung ist eine Eintragung in
dem nach Satz 1 fortgeführten Schuldnerverzeichnis vor-
zeitig zu löschen, wenn der Schuldner in das Schuldnerver-
zeichnis nach § 882 b der Zivilprozessordnung in der ab
dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung eingetragen wird.

6. Soweit eine gesetzliche Bestimmung die Eintragung in das
Schuldnerverzeichnis nach § 882 b der Zivilprozessord-
nung in der ab dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung
voraussetzt, steht dem die Eintragung in das nach Num-
mer 5 fortgeführte Schuldnerverzeichnis gleich.

Auszug aus der Abgabenordnung

(bestehende Vorschriften; wurden nicht geändert oder er-
gänzt)

§ 93 Auskunftspflicht der Beteiligten und anderer Personen

(7) Ein automatisierter Abruf von Kontoinformationen
nach § 93b ist nur zulässig, soweit

1. der Steuerpflichtige eine Steuerfestsetzung nach § 32 d
Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes beantragt oder

2. die Kapitalerträge in den Fällen des § 2 Absatz 5 b Satz 2
des Einkommensteuergesetzes einzubeziehen sind

und der Abruf in diesen Fällen zur Festsetzung der Einkom-
mensteuer erforderlich ist oder er erforderlich ist

3. zur Feststellung von Einkünften nach den §§ 20 und 23
Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes in Veranlagungs-
zeiträumen bis einschließlich des Jahres 2008 oder

4. zur Erhebung von bundesgesetzlich geregelten Steuern
oder

5. der Steuerpflichtige zustimmt.

In diesen Fällen darf die Finanzbehörde oder in den Fällen des
§ 1 Absatz 2 die Gemeinde das Bundeszentralamt für Steuern
ersuchen, bei den Kreditinstituten einzelne Daten aus den
nach § 93 b Absatz 1 zu führenden Dateien abzurufen; in den
Fällen des Satzes 1 Nummern 1 bis 4 darf ein Abrufersuchen

nur dann erfolgen, wenn ein Auskunftsersuchen an den
Steuerpflichtigen nicht zum Ziel geführt hat oder keinen Erfolg
verspricht.

(8) Die für die Verwaltung

1. der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch,

2. der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch,

3. der Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz,

4. der Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz und

5. des Wohngeldes nach dem Wohngeldgesetz

zuständigen Behörden dürfen das Bundeszentralamt für
Steuern ersuchen, bei den Kreditinstituten die in § 93 b
Absatz 1 bezeichneten Daten abzurufen, soweit dies zur Über-
prüfung des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen erfor-
derlich ist und ein vorheriges Auskunftsersuchen an den Be-
troffenen nicht zum Ziel geführt hat oder keinen Erfolg
verspricht. Für andere Zwecke ist ein Abrufersuchen an das
Bundeszentralamt für Steuern hinsichtlich der in § 93 b
Absatz 1 bezeichneten Daten nur zulässig, soweit dies durch
ein Bundesgesetz ausdrücklich zugelassen ist.

(9) Vor einem Abrufersuchen nach Absatz 7 oder Absatz 8
ist der Betroffene auf die Möglichkeit eines Kontenabrufs
hinzuweisen; dies kann auch durch ausdrücklichen Hinweis
in amtlichen Vordrucken und Merkblättern geschehen. Nach
Durchführung eines Kontenabrufs ist der Betroffene vom
Ersuchenden über die Durchführung zu benachrichtigen. Ein
Hinweis nach Satz 1 erster Halbsatz und eine Benachrich-
tigung nach Satz 2 unterbleiben, soweit

1. sie die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit
des Ersuchenden liegenden Aufgaben gefährden würden,

2. sie die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden
oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes
Nachteile bereiten würden oder

3. die Tatsache des Kontenabrufs nach einer Rechtsvorschrift
oder seinem Wesen nach, insbesondere wegen der über-
wiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim
gehalten werden muss

und deswegen das Interesse des Betroffenen zurücktreten
muss; § 19 Absätze 5 und 6 des Bundesdatenschutzgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003
(BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22. August 2006 (BGBl. I S. 1970) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist.

(10) Ein Abrufersuchen nach Absatz 7 oder Absatz 8 und
dessen Ergebnis sind vom Ersuchenden zu dokumentieren.

§ 93 b Automatisierter Abruf von Kontoinformationen

(1) Kreditinstitute haben die nach § 24 c Absatz 1 des
Kreditwesengesetzes zu führende Datei auch für Abrufe nach
§ 93 Absatz 7 und 8 zu führen.

(2) Das Bundeszentralamt für Steuern darf in den Fällen
des § 93 Absatz 7 und 8 auf Ersuchen bei den Kreditinstituten
einzelne Daten aus den nach Absatz 1 zu führenden Dateien
im automatisierten Verfahren abrufen und sie an den Ersu-
chenden übermitteln.

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des Datenabrufs
und der Datenübermittlung trägt der Ersuchende.

(4) § 24 c Absatz 1 Satz 2 bis 6, Absatz 4 bis 8 des Kredit-
wesengesetzes gilt entsprechend.


